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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvor schrift  
„Stellplatzanlage Friedenskirche“, AP 22 
Stadtgebiet zwischen Kälberwiese und Schölke (Flurstück 126) 
Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss 
 
 
„1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB eingegangene Stel-

lungnahme ist entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung gem. Anlage 6 zu behan-
deln. 

 
2. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „Stellplatzanlage 

Friedenskirche“, AP 22, wird in der während der Sitzung ausgehängten Fassung  
gem. § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. 

3. Die zugehörige Begründung wird beschlossen.“ 
  
 



2 

Beschlusszuständigkeit 
 
Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG. 
 
Aufstellungsbeschluss und Planungsziel 
 
Für das Stadtgebiet zwischen Kälberwiese, Schölke und Kleiner Mittelriede hat der Verwal-
tungsausschuss der Stadt Braunschweig am 16. April 2013 die Aufstellung des Bebauungs-
plans mit örtlicher Bauvorschrift „Kälberwiese-Süd“, AP 21, beschlossen. Damit sollte das Pla-
nungsrecht für eine Stellplatzanlage der Friedenskirche und für eine Kindertagesstätte geschaf-
fen werden. Ferner sollten die Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplanes AP 9 zu Wohn-
bauflächen und zu öffentlichen Grünflächen entlang der Schölke an die heutigen Erfordernisse 
angepasst werden. 
 
Am 29. August 2013 hat die Friedenskirche einen Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans für das von ihr als Stellplatzfläche benötigte Flurstück 126, Flur 1, Ge-
markung Altpetritor, gestellt. Da das Interesse der Friedenskirche an der Schaffung des Pla-
nungsrechtes für die Stellplatzanlage besonders groß ist und eine Verbesserung der gegenwär-
tigen Situation auch im öffentlichen Interesse liegt, wird daher für das betroffene Grundstück der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan „Stellplatzanlage Friedenskirche“, AP 22, aufgestellt. Für 
die übrigen Flächen des Geltungsbereichs AP 21 wird das Bebauungsplanverfahren zu gege-
bener Zeit gesondert fortgeführt. 
 
Planungsziel des Bebauungsplanes AP 22 ist im Wesentlichen die Festsetzung einer Stellplatz-
anlage. Darüber hinaus soll entlang der Schölke eine öffentliche Grünfläche mit einem Freizeit- 
und Unterhaltungsweg gesichert werden. 
 
Die Stadt schließt mit der Friedenskirche als Vorhabenträgerin einen Durchführungsvertrag ab,  
in welchem sich die Friedenskirche zur Durchführung der Planung verpflichtet. Der Vertrag wird 
nach Zustimmung des Planungs- und Umweltausschusses in der Sitzung am 11. März 2015 
und vor dem Satzungsbeschluss des Rates über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
AP 22 in der Sitzung am 24. März 2015 von den Vertragspartnern unterzeichnet. Er bildet einen 
unverzichtbaren Bestandteil dieses Bebauungsplans AP 22. 
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffen tlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB und sonstiger Stellen 
 
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 19. Mai 2014 bis 19. Juni 2014 durchgeführt. Es wur-
den keine Bedenken gegen die Planung vorgebracht. 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Am 18. November 2014 wurde die öffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss beschlos-
sen und in der Zeit vom 28. November 2014 bis 29. Dezember 2014 durchgeführt. 
 
Die eingegangene Stellungnahme ist in der Anlage 6 aufgeführt und mit einer Stellungnahme 
und einem Vorschlag der Verwaltung versehen.  
 
Beschleunigtes Verfahren 
 
Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung von Flächen bzw. einer Maßnahme der 
Innenentwicklung im Sinne von § 13 a BauGB. Das Planverfahren wird daher im beschleunigten 
Verfahren unter Anwendung der Vorschriften des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt. 
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Empfehlung 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
„Stellplatzanlage Friedenskirche“, AP 22, als Satzung sowie die Begründung zu beschließen. 
 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1: Übersichtskarte 
Anlage  2a: Vorhabenplan/Beschreibung des Vorhabens 
Anlage 2 b: Vorhabenplan/Lageplan 
Anlage 3 a: Vorhabenbezogener Bebauungsplan/Zeichnerische Festsetzungen 
Anlage 3 b Planzeichenerklärung 
Anlage 4: Vorhabenbezogener Bebauungsplan/Textliche Festsetzungen und Hinweise 
Anlage 5: Begründung 
Anlage 6: Behandlung der Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 
 gemäß § (2) BauGB 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Leuer 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Stellplatzanlage Friedenskirche AP 22 
Begründung 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 7. Januar 2015 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748) 


 
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 


 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 


 
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 


 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 


 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl I 
S. 1740) 


 
1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 


 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 und 4 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 


 
1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 


 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zu-
letzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2749) 
 


1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 


in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 
1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 


 


in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBl. S. 206) 


 
1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 


 


in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Oktober 2014 (Nds. GVBI S. 291) 
 


 
2 Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Regional- und Landesplanung 


 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2008 und im Regio-
nalen Raumordnungsprogramm von 2008 für den Großraum Braunschweig 
(RROP) ist die Stadt Braunschweig seit 2008 im oberzentralen Verbund mit 
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Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum der Region mit der Schwerpunkt-
aufgabe Sicherung der Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten verbindlich 
festgelegt. 
 
Nach den Festlegungen in den zeichnerischen Darstellungen des Regionalen 
Raumordnungsprogrammes (RROP) für den Großraum Braunschweig 2008 
ist das Plangebiet als Siedlungsfläche ausgewiesen. Die Planung ist damit 
mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar und an die Ziele der 
Raumordnung angepasst. 
 
Damit stehen die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht im 
Widerspruch zu den Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms 
und sind im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung an-
gepasst. 
 


2.2 Flächennutzungsplan 
 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flächennutzungs-
plan der Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom 
6. Oktober 2005. Er stellt in seiner derzeit geltenden Fassung für das Plan-
gebiet „Grünfläche“ dar. Die vorgesehene Stellplatzanlage lässt sich aus die-
ser Darstellung nicht entwickeln. 
 
Mit Rechtskraft des Bebauungsplans AP 22 wird der Flächennutzungsplan im 
Sinne von § 13 a Absatz 2 BauGB berichtigt. Die geordnete städtebauliche 
Entwicklung wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die bisherige Darstellung 
„Grünfläche“ wird durch die Darstellung als „Wohnbaufläche“ ersetzt. 
 


2.3 Bebauungspläne 
 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Bebauungsplan 
AP 9 aus dem Jahr 1965. Er setzt hier „Öffentliche Freiflächen“ fest. 
 
 


3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 
 
Für das Stadtgebiet zwischen Kälberwiese, Schölke und Kleiner Mittelriede 
hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig am 16. April 2013 die 
Aufstellung des Bebauungsplans mit örtlicher Bauvorschrift „Kälberwiese-
Süd“, AP 21, beschlossen. Damit sollte das Planungsrecht für eine Stell-
platzanlage der Friedenskirche und für eine Kindertagesstätte geschaffen 
werden. Ferner sollten die Festsetzungen des bisher geltenden Bebauungs-
plans AP 9 zu Wohnbauflächen und zu öffentlichen Grünflächen entlang der 
Schölke an die heutigen Erfordernisse angepasst werden. 
 
Am 29. August 2013 stellte die Friedenskirche einen Antrag auf Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das von ihr als Stellplatzflä-
che benötigte Flurstück 126, Flur 1, Gemarkung Altpetritor. Da das Interesse 
der Friedenskirche an der Schaffung des Planungsrechtes für die Stellplatz-
anlage besonders groß ist und eine Verbesserung der gegenwärtigen Situa-
tion auch im öffentlichen Interesse liegt, wird nunmehr für das betroffene 
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Grundstück der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Stellplatzanlage Frie-
denskirche“, AP 22, aufgestellt. 
 
Planungsziel ist demnach im Wesentlichen die Festsetzung einer Stellplatz-
anlage. Darüber hinaus soll entlang der Schölke eine öffentliche Grünfläche 
mit einem Freizeit- und Unterhaltungsweg für die Schölke gesichert werden. 
 
 


4 Umweltbelange 
 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne 
von § 13 a BauGB aufgestellt. Die Planung sieht vor, eine Fläche für Stell-
plätze mit der dafür notwendigen Erschließung dauerhaft festzusetzen. Die 
durch die Festsetzungen mögliche zulässige versiegelte Fläche beträgt ca. 
1.000 m². Die Fläche wurde seit Jahren gewerblich bzw. als Fläche für Gara-
gen genutzt. 
 
Es handelt sich somit um eine Maßnahme der Wiedernutzbarmachung von 
Flächen. Andere Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumli-
chen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, liegen nicht vor. 
Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung unterliegen, werden durch den Bebauungsplan nicht ermöglicht. An-
haltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten 
sind nicht erkennbar. Die Voraussetzungen für die Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens sind somit erfüllt. 
 
Im Verfahren nach § 13 a BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchge-
führt und ein Umweltbericht nicht erstellt. Naturschutzfachliche Eingriffe, die 
auf Grund des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne der Ein-
griffsregelung als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
Ein naturschutzfachlicher Eingriffsausgleich ist somit nicht erforderlich, eine 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird nicht vorgenommen. 
 
Nachfolgend werden die Umweltbelange, soweit sie mit der Planung in Be-
rührung stehen, dargelegt. 
 


4.1 Mensch und Gesundheit 
 
Die ursprünglich als Lagerplatz einer Bauunternehmung für Straßen- und 
Tiefbau hergerichtete Grundstücksfläche ist im westlichen und im südöstli-
chen Teil durch Garagen unterschiedlicher Bauart bebaut. Aufgrund dieser 
Bebauung ist ein Zugang zur Schölke lediglich nordöstlich dieser Bebauung 
möglich. Eine Nutzung zur Erholung ist deshalb nicht möglich. 
 
Bei Realisierung der Planung wird der bisher bebaute und versiegelte Be-
reich teilweise entsiegelt und begrünt. Es besteht die Möglichkeit einer Füh-
rung eines Freizeitweges- und Unterhaltungsweges am Ufer der Schölke. 
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4.2 Tiere, Pflanzen, Landschaft 
 
Aufgrund der Nutzung und der weitgehenden Versiegelung der Fläche be-
stehen keine Strukturen, die Besonderheiten erwarten lassen. 
Lediglich im Bereich der nördlichen Grenzmauer ist die Fläche unversiegelt 
und weist geschotterte Bereiche bzw. Rasenflächen auf. 
 
Besonders schützenswerte Strukturen sind für das Gebiet nicht bekannt. 
 


4.3 Boden 
 
Im Süden des Geltungsbereiches befindet sich zwischen den beiden Gara-
genkomplexen eine asphaltierte Fläche. Im Nordwesten sind zwei betonierte 
Flächen vorhanden, die zu hier ehemals vorhandenen Gebäuden gehörten. 
Der restliche Großteil der Fläche ist unversiegelt und weist geschotterte Be-
reiche bzw. Rasenflächen auf. 
 
Aufgrund der früheren Nutzung bestand ein Altlastenverdacht im östlichen 
Teil des Geltungsbereiches. Auf eine weitergehende Bodenuntersuchung 
wurde verzichtet, da sich durch die Ergebnisse einer Historischen Recherche 
keine konkreten Hinweise für den Betrieb einer bisher vermuteten Eigenver-
brauchstankstelle ergeben haben. Die auf dem Grundstück vorhandenen 
Gebäude, Flächenversiegelungen und Fundamentreste lassen außerdem 
keine konkreten Flächen erkennen bzw. ausweisen, auf denen Tankanlagen 
gestanden haben könnten. 
 
Jedoch sind die Erdarbeiten für die Errichtung der Stellplatzanlage fachgut-
achterlich zu begleiten. Sollten sich im Zuge der Erdarbeiten Hinweise auf 
Bodenverunreinigungen ergeben, sind umwelttechnische Untersuchungen 
bzw. ggf. erforderliche Sanierungsmaßnahmen baubegleitend durchzufüh-
ren. 
 
Im Geltungsbereich gab es Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg. Aus Si-
cherheitsgründen sind vor dem Beginn von Erdarbeiten Gefahrenerfor-
schungsmaßnahmen auf Kampfmittel durchzuführen (Flächensondierung). 
 


4.4  Wasser 
 
Das Plangebiet liegt im Randbereich des Wassereinzugsgebietes der nörd-
lich verlaufenden Oker, einem Fließgewässer 2. Ordnung, und grenzt an die 
Schölke an (Gewässer 3. Ordnung). Das Gebiet liegt außerhalb von gesetz-
lich festgesetzten Überschwemmungsgebieten. 
 
Die anstehenden Bodenverhältnisse ermöglichen aus bodenmechanischer 
Sicht eine Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser. 
 


4.5  Klima, Luft 
 
Nach dem aktuellen Klimagutachten (Stadtklimaanalyse Braunschweig 2012 
Steinicke & Streifeneder, Richter & Röckle) wird das Planungsgebiet als 
thermisch und lufthygienisch stark belasteter verdichteter Siedlungsbereich 
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mit hoher Empfindlichkeit ausgewiesen. Durch das Vorhaben entstehen ge-
genüber der heutigen Situation keine zusätzlichen Belastungen. 
 


4.6 Lärm 
 
Die nächstgelegenen Wohngebäude mit schützenswerten Nutzungen befin-
den sich auf der Nordseite der Kälberwiese in mindestens 32 m Entfernung. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Summe der auf die Wohnbebauung ein-
wirkenden Geräuschimmissionen die Orientierungswerte der DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ an den nächstgelegenen schützenswerten Nut-
zungen nicht überschreitet. 
 
Eine Sicherstellung des Schutzanspruches der Nachbarschaft ist im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens vorzunehmen. 
 
 


5 Begründung der Festsetzungen 
 
5.1 Fläche für Stellplätze 


 
Innerhalb des Geltungsbereiches wird eine Fläche für Stellplätze gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festgesetzt. Auf dieser Fläche ist die Anlage von 
ca. 33 Stellplätzen möglich. Damit kann der  bauordnungsrechtlich notwendi-
ge Bedarf der Friedenskirche, Kälberwiese 1, und des gegenüberliegenden 
Familienzentrums „Spatz 21“ gedeckt werden, soweit er nicht auf den beiden 
Baugrundstücken nachgewiesen werden kann. Die Fläche befindet sich im 
Eigentum der Friedenskirche und wird seit einiger Zeit provisorisch entspre-
chend genutzt. 
 
Ziel der Planung ist es, den heutigen städtebaulich unbefriedigenden Zu-
stand zu verbessern: die älteren abgängigen Garagenanalagen, die noch aus 
der Zeit des vorherigen Eigentümers stammen, werden abgebrochen. Die 
Stellplatzanlage wird neu befestigt und begrünt. 
 
Die Verkehrsführung wird neu geordnet: Anstelle der bisher zwei Zufahrten 
erhält das Grundstück künftig nur noch eine Zufahrt, die gegenüber einer un-
bebauten Grundstücksfläche an der Kälberwiese angeordnet ist. Neben der 
Zufahrt ist ein weiterer Zugang möglich. Dadurch können eventuelle Störun-
gen von Wohngrundstücken vermieden werden. 
 


5.2 Grünordnung 
 
In den Randbereichen zur Straße Kälberwiese, zur Schölke und zum westlich 
angrenzenden städtischen Grundstück (Flurstück 127, zurzeit öffentliche 
Grünfläche, Planungsziel: Kindertagesstätte) werden Flächen für Anpflan-
zungen festgesetzt, die durch Laubbäume sowie Blütensträucher und Bo-
dendecker zu begrünen sind. Die Teilfläche gegenüber der Straße Sommer-
lust bietet dabei etwas mehr Raum für eine besondere Gestaltung. Durch die 
Abgrenzung und Gestaltung gegenüber dem öffentlichen Raum kann ein po-
sitiver Beitrag zur Verbesserung des Ortsbildes an dieser Stelle erreicht wer-
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den, sowie eine Anbindung an die Grünfläche des westlich angrenzenden 
städtischen Grundstücks und an den Bereich der Schölke geschaffen wer-
den. 
 
Entlang der Schölke ist eine 5,0 m breite öffentliche Grünfläche vorgesehen. 
Hier soll ein Freizeit- und Unterhaltungsweg für die Schölke untergebracht 
werden. Es ist mittelfristig vorgesehen, diesen Weg entlang der Schölke bis 
zur Mittelriede und zum dortigen Wegenetz fortzusetzten. Der Bebauungs-
plan AP 9 sah diese Grünverbindung bereits vor, jedoch in einer deutlich 
größeren Breite, als es heute für notwendig erachtet wird. Im Wesentlichen 
soll nunmehr eine Wegeverbindung geschaffen werden, die sowohl der All-
gemeinheit als auch dem Unterhalt der Schölke dient. Über diesen Weg ist 
auch eine Zufahrt für die Feuerwehr möglich, für den Fall eines Brandes an 
der Oswald-Berkhahn-Schule. 
 
Auch wenn es zurzeit nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt eine Fortset-
zung dieser Wegeverbindung möglich sein wird, erfüllt bereits der in diesem 
Bebauungsplan AP 22 festgesetzte Abschnitt seinen Zweck: zum einen sind 
auch kurze Abschnitte von Flächen, die für die Unterhaltung der Schölke in 
Anspruch genommen werden, für die Stadtentwässerung wertvoll. Zum an-
deren kann der Weg bereits bis zum städtischen Grundstück (Flurstück 127) 
genutzt werden. 
 


5.3 Örtliche Bauvorschriften 
 


5.3.1 Geltungsbereich und Anlass 
Ziel einer städtebaulichen Planung ist es, neben der Ordnung der Funktionen 
in einem Plangebiet auch eine ansprechende Gestaltung zu verwirklichen, 
um insgesamt ein harmonisches Ortsbild zu erreichen. Das Ortsbild wird u.a. 
maßgeblich durch die Übergänge von den Privatgrundstücken zu öffentlichen 
Grün- und Verkehrsflächen und durch die Außenanlagen (z.B. durch Werbe-
anlagen) bestimmt. Die städtebaurechtlichen Festsetzungen (z.B. Grund-
stücksbegrünung) allein reichen nicht aus, die gewünschte gestalterische 
Ordnung zu sichern. Deshalb werden örtliche Bauvorschriften zu den Aspek-
ten „Werbeanlagen“ und „Einfriedungen“ getroffen. Das Plangebiet befindet 
sich im Umfeld eines Allgemeinen Wohngebietes. Über die angrenzenden öf-
fentlichen Straßen ist es gut einsehbar. In der Nachbarschaft befinden sich 
überwiegend mit Einfamilienhäusern bebaute Grundstücke, auf dem direkt 
benachbarten Grundstück besteht das Planungsziel einer Kindertagessstätte. 
 


5.3.2 Werbeanlagen 
Durch den Ausschluss von Werbeanlagen im gesamten Geltungsbereich soll 
der Charakter des Wohngebietes, des Straßenraumes und des Ortsbildes 
geschützt werden. 
 


5.3.3 Einfriedungen 
Einfriedungen widersprechen dem offenen Charakter der eingegrünten Stell-
platzanlage und der Erlebbarkeit des durch die Bepflanzung aufgewerteten 
Ortes. Durch den Ausschluss von Einfriedungen soll außerdem eine Barriere-
wirkung zum städtischen Grundstück (Flurstück 127) und zur Schölke ver-
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mieden werden. 
 
 


6 Gesamtabwägung 
 
Anstelle einer bisher im Bebauungsplan AP 9 festgesetzten öffentlichen 
Grünfläche wird überwiegend eine Fläche für Stellplätze festgesetzt. Diese 
Nutzung entspricht der langjährigen Nutzung und dem Bedarf der Friedens-
kirche. Mit Abschluss der Planung und dem dazugehörigen Durchführungs-
vertrag verpflichtet sich der Eigentümer, die Stellplatzanlage neu herzurich-
ten und zu begrünen. Damit wird eine wesentliche Verbesserung des Ortsbil-
des erreicht. Gleichzeitig kann eine öffentliche Grünfläche entlang der Schöl-
ke umgesetzt werden, die bisher nicht möglich war, und die der Erholung, 
dem Unterhalt der Schölke und der Feuerwehr dient. In der Summe sind die 
Vorteile für die Öffentlichkeit so groß, dass in der Abwägung die Rücknahme 
der bisher im Bebauungsplan AP 9 aus dem Jahr 1965 im gesamten Gel-
tungsbereich festgesetzten öffentlichen Grünfläche vertretbar ist. 
 


 
7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 


 
Fläche Stellplatzanlage  0,14 ha 
Öffentliche Grünfläche  0,04 ha 
 
Plangebiet insgesamt 0,18 ha 
 


8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
8.1 Maßnahmen 


 
Zur Umsetzung der Planung sind eine neue Grundstückzufahrt und die Stell-
platzanlage mit Begrünung herzustellen. Entlang der Schölke ist die öffentli-
che Grünfläche mit einem Weg herzustellen, der auch der Unterhaltung der 
Schölke und der Feuerwehr dient. 
 


8.2 Kosten und Finanzierung 
 
Die Stellplatzanlage mit Zufahrt und Begrünung wird durch die Friedenskir-
che hergestellt und finanziert. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich vor dem 
Satzungsbeschluss im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan, dieses Vorhaben innerhalb bestimmter Fristen auf eigene Kos-
ten durchzuführen. 
 
Das Grundstück für die außerhalb des Vorhabenplanes liegende künftige öf-
fentliche Grünfläche wird durch die Friedenskirche der Stadt zur Verfügung 
gestellt. 
 
Kosten für den Grunderwerb: ca. 50.000,00 € 
Kosten für die Herrichtung: ca. 12.500,00 € 
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9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan 


die Grundlage bilden soll 
 
Bodenordnende Maßnahmen nach §§ 45 ff BauGB sind für den Bebauungs-
plan nicht erforderlich. 
 
Die Übertragung der Flächen der künftigen öffentlichen Grünfläche auf die 
Stadt wird durch einen Grundstückskaufvertrag zwischen der Friedenskirche 
und der Stadt geregelt. 
 
 


10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines 
unwirksamer Pläne 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes AP 22 treten die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes AP 9 außer Kraft. 
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 Anlage 6 
 Stand: 7. Januar 2015 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Stellplatzanlage Friedenskirche AP 22 
Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB vom 28. November 2014 bis 29. Dezember 2014 
 
 
Schreiben vom 15.12.2014 Stellungnahme der Verwaltung 
Gegen den oben genannten Bebauungs-
plan AP 22 erhebe ich zu den einzelnen 
Punkten der Begründung meine Beden-
ken. 
 


 


Anlass und Ziele: 
Grundsätzlich ist eine Neuordnung des 
Flurstücks 126 zu begrüßen, da es sich 
hier um ein teilweise verwahrlostes 
Grundstück handelt. Bedenken habe ich 
aber in Bezug auf die Festlegung von 
großen Teilen des Flurstückes zu Wohn-
bauflächen. In wieweit ist hier sicherge-
stellt, dass nicht zu einem späteren Zeit-
punkt z.B. eine Überbauung der Parkflä-
chen durch die Friedenskirche stattfindet. 
 


Bei dem Flurstück 126 handelt es sich 
um den Geltungsbereich des Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans „Stellplatz-
anlage Friedenskirche“, AP 22. Dieser 
Bebauungsplan setzt keine Wohnbauflä-
che fest, sondern eine Stellplatzanlage 
und eine öffentlich Grünfläche. Eine Be-
bauung mit Hochbauten ist nicht zulässig. 


Umweltbelange 
 


 


Punkt 4.3 Boden: 
Da mir die Nutzung des Grundstückes bis 
weit in die 60erJahre durch das Bauun-
ternehmen Lange noch sehr bewusst ist, 
kann ich Ihnen bestätigen, das es sehr 
wohl auf der Grundfläche Tankanlagen 
für die Baumaschinen gegeben hat. Des 
Weiteren wurde in den Folgejahren das 
Grundstück als Garagenhof genutzt, der 
auch autowerkstattlichen Charakter hatte. 
Hier wurden über Jahre hinweg Autos 
instandgesetzt bis hin zu Lackierungen. 
Wer überwacht die der Friedenskirche 
aufgegebenen Auflagen hier bei der Bo-
denbearbeitung Proben zu ziehen und 
diese auch nachweislich vorzuhalten? 
 


Eine fachgutachterliche Historische Re-
cherche hat keine konkreten Hinweise für 
den Betrieb einer Eigenverbrauchstank-
stelle ergeben. Die auf dem Grundstück 
vorhandenen Gebäude, Flächenversiege-
lungen und Fundamentreste lassen au-
ßerdem keine konkreten Flächen erken-
nen bzw. ausweisen, auf denen Tankan-
lagen gestanden haben könnten. Den-
noch sind die Erdarbeiten für die Errich-
tung der Stellplatzanlage fachgutachter-
lich zu begleiten. Sollten sich im Zuge der 
Erdarbeiten Hinweise auf Bodenverun-
reinigungen ergeben, sind umwelttechni-
sche Untersuchungen bzw. ggf. erforder-
liche Sanierungsmaßnahmen durchzu-
führen. 
 
Die fachgutachterliche Begleitung der 
Erdarbeiten wird als Auflage in der Bau-
genehmigung enthalten sein. Deren 
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Durchführung wird durch die Untere Bo-
denschutzbehörde überwacht. 
 


Punkt 4.4 Wasser: 
Es ist zwar richtig, das es sich hier nicht 
um ein gesetzlich festgelegtes Über-
schwemmungsgebiet handelt, dennoch 
können die Flurstücke 126 und 127 als 
Überschwemmungsflächen für die Schöl-
ke angesehen werden. Dazu verweise ich 
auf das Gutachten des Ingenieurbüro 
Pabsch und Partner aus 2010, das im 
Zuge der Herstellung des Regenwasser-
rückhaltebeckens an der Feldstraße er-
stellt wurde. 
 


Das Plangebiet kann für ein Regenrück-
haltebecken grundsätzlich geeignet sein. 
In der Abwägung der zu berücksichtigen-
den Belange ist jedoch hier dem Bedarf 
der Friedenskirche an den dringend be-
nötigten Stellplätzen der Vorrang zu ge-
ben. Für den Hochwasserschutz wurde in 
den vergangenen Jahren an der Mittel-
riede weiter westlich ein großes Regen-
rückhaltebecken verwirklicht. 
 


Eine mechanische Versickerung von 
Niederschlagswasser ist auf Grund des 
hohen Oberflächenwasserspiegels auch 
nur bedingt möglich. Wie soll eine Versi-
ckerung von Niederschlagswasser nach 
der Versiegelung von Stellflächen für 
Fahrzeuge, und Verdichtung sowie Aus-
kofferung des Oberbodens stattfinden? 
 


Die Begründung zum Bebauungsplan 
enthält lediglich den Hinweis darauf, dass 
die anstehenden natürlichen Bodenver-
hältnisse aus bodenmechanischer Sicht 
eine Versickerung von Grundwasser 
grundsätzlich ermöglichen. Diese Versi-
cherung kann vor allem auf den künftig 
nicht mehr versiegelten begrünten Flä-
chen erfolgen. Für eine eventuelle Versi-
ckerung von Niederschlagswasser von 
den Stellplatzflächen wären eine detail-
lierte Planung und ein Antrag auf wasser-
rechtliche Genehmigung erforderlich. Ei-
ne Versickerung ist durch den Bebau-
ungsplan jedoch nicht vorgeschrieben. 
Grundsätzlich kann die Entsorgung des 
Niederschlagswassers wie bisher durch 
Anschluss an das Kanalnetz erfolgen. 
 


Begründung und Festsetzung 
 


 


5.1 Fläche für Stellplätze: 
Gemäß der vorgebrachten Gründe stellt 
sich die Frage ob bisher die notwendigen 
Parkplätze nicht nachgewiesen werden 
konnten, und unter welcher Auflage hier 
eine Baugenehmigung für die bisher er-
stellten Gebäude der Friedenskirche er-
teilt wurde. Meines·Wissens nach wurde 
für das Gebäude „Spatz 21" eine Bauge-
nehmigung erteilt, weil auf dem Grund-
stück selber eine ausreichende Zahl von 
Parkplätzen erstellt wurde. Im Bereich 
der Friedenskirche werden auch die nun 
geplanten 33 Stellplätze, die im Übrigen 
auch auf der jetzigen Fläche allerdings 
nur ungeordnet zur Verfügung stehen, für 


Die Friedenskirche hat vor Jahren die 
Fläche des Plangebietes (Flurstück 126) 
erworben und als Stellplatzfläche proviso-
risch genutzt. Hier befindet sich ein Teil 
(insgesamt 22 EP) der bauordnungs-
rechtlich notwendigen Einstellplätze für 
die Friedenskirche; die übrigen befinden 
sich auf dem Kirchengrundstück selbst. 
Da der bisher geltende Bebauungsplan 
AP 9 auf dem Flurstück 126 eine öffentli-
che Grünfläche festsetzt, konnte noch 
keine abschließende Genehmigung der 
Stellplätze erteilt werden. Dies wird mit 
Rechtskraft des Bebauungsplans AP 22 
möglich. 
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die überregional ausgerichtete Friedens-
kirche nicht ausreichen. Die geplante 
Maßnahme führt lediglich zu einer Ver-
besserung der Optik, Verkehrstechnisch 
gesehen bleibt alles beim Alten. 
 


Auf dem Flurstück 126 sind ferner vier 
der bauordnungsrechtlich notwendigen 
Einstellplätze für das Familienzentrum 
„Spatz 21“ vorgesehen. Die Baugeneh-
migung hierfür wurde erteilt unter der 
Auflage, dass die Teilnutzungen, für die 
die vier Einstellplätze im Plangebiet 
AP 22 nachgewiesen werden sollen, erst 
genutzt werden dürfen, wenn der Bebau-
ungsplan AP 22 rechtskräftig ist und die 
Stellplätze hergerichtet wurden. 
 
Mit dem Bebauungsplan AP 22 und des-
sen Umsetzung werden die bauord-
nungsrechtlich notwendigen Einstellplät-
ze für die Friedenskirche und deren Fa-
milienzentrum abschließend gesichert 
und (neu) hergerichtet. Über diesen for-
malen Bedarf hinaus werden insgesamt 
sieben bauordnungsrechtlich nicht not-
wendige Einstellplätze geschaffen. 
 


5.2 Grünordnung: 
Auch hier ist erst einmal zu begrüßen, 
dass der Freizeit- und Unterhaltungsweg 
wie er im AP 9 schon angedacht war, ei-
nen Anfang findet. Aber auch hier sind 
die Begründungen doch sehr fragwürdig. 
Für die Allgemeinheit würde dieser Weg 
erst Sinn machen, wenn er bis zu seinem 
mal geplanten Anschluss an das Wege-
netz zum Westpark reiche würde. Für die 
Feuerwehr ist der Weg bei einem Brand-
fall der Schule auch eher nachgeordnet. 
Die Hauptfeuerwehrzufahrt liegt weiter in 
südöstlicher Richtung, und ein Befahren 
des angedachten Weges mit schweren 
Fahrzeugen dürfte wohl auch nicht mög-
lich sein. Des Weiteren spräche auch die 
laut Zeichnung angedachte Baumreihe 
dagegen. 
 


Es ist mittelfristig vorgesehen, diesen 
Weg entlang der Schölke bis zur Mittel-
riede und zum dortigen Wegenetz fortzu-
führen, allerdings in einer deutlich gerin-
geren Breite, als es der Bebauungsplan 
AP 9 noch vorsieht. Für eine Fortführung 
fehlt der Stadt noch das Eigentum an den 
entsprechenden Grundstücksteilen, so 
dass zurzeit nicht absehbar ist, zu wel-
chem Zeitpunkt eine Fortführung möglich 
sein wird. 
 
Der in diesem Bebauungsplan AP 22 
festsetzte Wegeabschnitt erfüllt jedoch 
bereits seinen Zweck: 
• Es sind auch kurze Abschnitte von 


Flächen, die für die Unterhaltung der 
Schölke in Anspruch genommen wer-
den können, für die Stadtentwässe-
rung wertvoll. 


• Die Feuerwehr hat eine Zufahrtsmög-
lichkeit entlang der Schölke ausdrück-
lich befürwortet, da so im Brandfall 
eine Erreichbarkeit der Oswald-
Berkhan–Schule auch von Norden 
gegeben ist. Die im Vorhabenplan 
eingetragene Baumreihe befindet sich 
auf der Stellplatzanlage und nicht auf 
der öffentlichen Grünfläche bzw. We-
gefläche. 







- 4 - 
 
• Der Weg kann (auch von Stadtent-


wässerung und Feuerwehr) bis zum 
westlich angrenzenden städtischen 
Flurstück 127 in Anspruch genommen 
werden. 


 
6 Gesamtabwägung: 
Dieser Punkt ist voll und ganz darauf ab-
gestimmt, den Plan der Friedenskirche 
für eine Stellplatzanlage, wenn an dieser 
Stelle zwingend notwendig, zu ermögli-
chen. Die Summe der Vorteile für die 
Öffentlichkeit ist keinesfalls so groß, wie 
hier vordergründig dargestellt. Weder der 
Freizeitweg bringt der Öffentlichkeit zum 
jetzigen Zeitpunkt und in der jetzigen 
Form einen Vorteil, weil er im Nirgendwo 
endet. Die Feuerwehr hätte ebenfalls 
keinen größeren Nutzen im Brandfall 
durch diesen Weg, da die Rettungswege 
der Schule auf dem der Schölke 
·abgewandten Teil der Gebäude liegen. 
 


Der Bebauungsplan AP 22 schafft einen 
ausgewogenen Ausgleich zwischen den 
privaten Belangen der Friedenskirche 
und den öffentlichen Belangen. Wie oben 
beschrieben, liegt der geplante Weg 
auch in dem zunächst geplanten Teilab-
schnitt in öffentlichem Interesse. 
 
Darüber hinaus ist die Verbesserung des 
Ortsbildes durch den Abbruch der alten 
Garagenanlagen, die bis unmittelbar an 
die Schölke herangebaut sind, und den 
Neubau der Stellplatzanlage einschließ-
lich Begrünung ebenfalls ein öffentlicher 
Belang.  


Hätte die Verwaltung nicht schon beim 
Erwerb des Grundstücks durch die Frie-
denskirche, auf einen Abriss der dort be-
findlichen Gebäude bestehen können? 
 


Die Verwaltung kann nicht den Abbruch 
von genehmigten baulichen Anlagen ver-
fügen. Ein Eigentümerwechsel spielt in 
diesem Zusammenhang keine Rolle. 


Hätte man die Fläche nicht auch als Grün-
fläche (z.B. Rasengittersteine) zur Park-
platznutzung freigeben können? 


Da der bisherige Bebauungsplan AP 9 
hier eine „öffentliche Freifläche“ festsetzt, 
was einer „öffentlichen Grünfläche“ ent-
spricht, kann ohne Aufstellung eines 
neuen Bebauungsplanes keine neue 
Stellplatzanlage genehmigt werden. Die 
bisherigen genehmigten Anlagen aus der 
früheren gewerblichen Nutzung (Gara-
gen) sind davon unberührt. Ob eine pri-
vate Stellplatzanlage mit Rasengitterstei-
nen oder mit einem anderen Material be-
festigt wird, spielt bei der Beurteilung, ob 
die Nutzung mit der Festsetzung „öffentli-
che Freifläche“ vereinbar ist, keine Rolle. 
 
Auch ein öffentlicher Parkplatz mit Nut-
zungsmöglichkeit für jedermann ist mit 
der bisherigen Festsetzung nicht verein-
bar. 
 


Bestand beim Verkauf des Grundstückes 
durch den Vorbesitzer ein Vorkaufsrecht 
für die Stadt, welches zu Gunsten der 
Friedenskirche nicht ausgeübt wurde? 
Das Flurstück 127 ist m.E. auch auf die-


Es bestand grundsätzlich ein Vorkaufs-
recht, welches jedoch nicht ausgeübt 
wurde.  
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sem Weg in den Besitz der Stadt gelangt. 
 
Hat der Freizeitweg einen eigenen Zu-
gang von der Kälberwiese im Bereich der 
Querung der Schölke, oder ist der Zugang 
nur über das Grundstück der Friedenskir-
che zu erreichen? 
 


Der Weg hat einen eigenen Zugang zur 
Straße Kälberwiese. Für die 5,0 m breite 
öffentliche Grünfläche wird ein separates 
Flurstück gebildet werden.  


8. Wesentliche Auswirkungen des Bebau-
ungsplans 


 


8.2 Kosten und Finanzierung: 
Den Abkauf der notwendigen Fläche für 
den öffentlichen Bereich ist überhaupt 
nicht nachzuvollziehen. Die benötigten 
400 qm werden der Friedenskirche für 
50.000,00 € abgekauft, das entspricht 
einem Quadratmeterpreis von 125,00 €. 
Dieser doch sehr hohe Preis ist auch erst 
durch die Umwidmung der Flächennut-
zung in Bauland möglich geworden. Für 
die im AP 9 ausgewiesenen Grünflächen 
wäre ein erheblich geringerer Wert zum 
tragen gekommen. Handelt es sich hier 
um eine durch Änderungen in der Flä-
chennutzung legitimierte Zuwendung an 
die Friedenskirche? 
 


Bei dem Ankauf von privaten Grund-
stücksflächen für öffentliche Zwecke ist 
die Qualität zu entschädigen, die vor 
Ausschluss von der konjunkturellen Wei-
terentwicklung gegeben war. Das heißt, 
es ist die Qualität zugrunde zulegen, die 
vor der Aufstellung des bisherigen Be-
bauungsplans AP 9 aus dem Jahr 1965 
mit der Festsetzung „öffentliche Freiflä-
che“ galt und somit die letzte private Nut-
zungsmöglichkeit. Vor dem Bebauungs-
plan AP 9 galt für das Plangebiet kein 
Bebauungsplan. Unter Heranziehung his-
torischer Karten ist erkennbar, dass in 
den Bereichen Kälberwiese, Sommerlust, 
Sperlingsgasse bereits 1931 eine um-
fangreichere Bebauung vorlag. Eine 
grundsätzliche Bebaubarkeit war deshalb 
in diesem Bereich vor der Aufstellung des 
Bebauungsplans AP 9 gegeben. Auf die-
ser planungsrechtlichen Basis und unter 
Berücksichtigung der heutigen konkreten 
Grundstücksverhältnisse wurde nach der 
Immobilienwertvermittlungsverordnung 
eine Bodenwert von 110,0 €/m² ermittelt. 
Die Begründung zum Bebauungsplan 
enthält einen gerundeten Ca.-Betrag, der 
auch Nebenkosten (Notar, Grunder-
werbssteuer) enthält. 
 


Meine in den vorgenannten Punkten ge-
äußerten Bedenken bitte ich in aller Aus-
führlichkeit zu beantworten. 
 


Der Einwänder erhält nach dem Sat-
zungsbeschluss des Rates eine Informa-
tion über das Ergebnis der Prüfung sei-
ner Stellungnahme und darüber, wie der 
Rat über die Einwendungen entschieden 
hat. 
 


Weitere Bedenken ergeben sich für mich 
zur allgemeinen Parkplatzsituation der 
Friedenskirche. Der Stadtverwaltung ist 
seit langem bekannt, das Veranstaltun-
gen durch die überregionale Ausrichtung 
der Friedenskirche, sei es Sonntags oder 


Der Bebauungsplan AP 22 sichert die 
bauordnungsrechtlich notwendigen Ein-
stellplätze für die Friedenskirche sowie 
darüber hinaus sieben weitere Stellplät-
ze. Bei der Berechnung des Bedarfs 
wurde der Gottesdienst am Sonntag als 
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auch Wochentags, es zu erheblichen Be-
lastungen im hiesigen Siedlungsbereich 
führen. Die nun geplante Stellplatzanlage 
trägt in keinem Fall dazu bei die Gesamt-
lage zu verbessern.  
 


Höchstbedarf zugrunde gelegt. Es be-
steht keine Verpflichtung der Friedenskir-
che, ein darüber hinausgehendes Ange-
bot zu schaffen. Ein solches könnte im 
Plangebiet auch nicht untergebracht wer-
den. 
 


  
Es wird dadurch nicht ein Parkplatz mehr 
geschaffen, hier hatte ich eigentlich eine 
weitergehende Planung erwartet, auch 
vor dem Hintergrund des beschlossenen 
AP19. Bei der Umsetzung des AP19 in 
seiner jetzigen Ausrichtung entfällt eine 
Parkplatzfläche im Bereich der ehemali-
gen Sportanlage Kälberwiese, die laut 
Beschilderung für Veranstaltungen vor-
gehalten wird, und auch im direkten Um-
feld der Friedenskirche wird auf diese 
Parkfläche mit Schild hingewiesen.  
 


Im Folgenden wird seitens des Einwen-
ders mehrfach auf den Bebauungsplan 
AP 19 hingewiesen. Für diesen Bebau-
ungsplan wurde am 7. Juli 1998 der Auf-
stellungsbeschluss gefasst. Es handelt 
sich dabei um die städtische Fläche im 
Übergangsbereich von der Feldstraße zur 
Kälberwiese, nördlich der Mittelriede. Hier 
war bzw. ist ein kleines Wohngebiet ge-
plant. Aufgrund von Altlasten wurde die 
Planung bisher nicht weiterverfolgt, soll 
jedoch wieder aufgenommen werden, 
wenn es ein Konzept zum Umgang mit 
den Altlasten gibt. Die Fläche ist heute 
intensiv mit Bäumen und Sträuchern be-
grünt. 
 
Aus dem Inhalt der Stellungnahme ist zu 
schließen, dass sie sich nicht auf diesen 
Bebauungsplan AP 19, sondern auf den 
Bebauungsplan „Feldstraße“, AP 23, be-
zieht. 
 
Für den Bebauungsplan „Feldstraße“, 
AP 23, wurde am 24. Juni 2014 der Auf-
stellungsbeschluss gefasst. Ziel ist die 
Schaffung eines Wohngebietes auf den 
Flächen der ehemaligen Sportanlage 
Kälberwiese. Im Geltungsbereich dieses 
Bebauungsplanes liegen Flächen nörd-
lich der Feldstraße, die bisher als Stell-
plätze für die Sportanlage genutzt wur-
den. Im Rahmen des Bebauungsplans 
„Feldstraße“, AP 23, wird die künftige 
Nutzung dieser Flächen zu prüfen und 
festzulegen sein. Der Bebauungsplan 
AP 22 ist hiervon nicht betroffen. 
 


Hier würde es sich anbieten, auch das 
Flurstück 127 in seinem vorderen Bereich 
als Parkplatzfläche herzurichten, aller-
dings mit einem größeren öffentlichen 
Bereich auf dem hinteren Teil des 
Grundstücks.  
 


Das städtische Flurstück 127 grenzt 
westlich an das Plangebiet an. Diese 
Fläche wird zurzeit für eine Kita vorgehal-
ten. Eine konkrete Planung liegt  
noch nicht vor. Für die Fläche ist eben-
falls ein Bebauungsplanverfahren not-
wendig, in dessen Rahmen Stellungnah-
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men zu Nutzungsvorschlägen geprüft und 
abgewogen werden (Bebauungsplan 
„Kälberwiese-Süd“, AP 21, Aufstellungs-
beschluss 16. April 2013). Der Bebau-
ungsplan AP 22 ist hiervon nicht betrof-
fen. 
 


Ich möchte es auch an dieser Stelle nicht 
unerwähnt lassen, meinen Vorschlag aus 
der Vergangenheit hier noch einmal ins 
Gespräch zu bringen. Ich hatte vor eini-
ger Zeit angedacht, einen ca. 4 m breiten 
Grundstücksstreifen des Flurstückes 127 
von ihnen im Zuge eines Austausches 
von Grundstücksflächen zu erwerben. 
 


Der Einwender hatte einen Ankauf eines 
4,0 m breiten Streifens des Flurstücks 
127 zur Errichtung einer Garage beab-
sichtigt und im Gegenzug eine Teilfläche 
entlang der Schölke für den öffentlichen 
Weg angeboten. Die Stadt hat einen 
Verkauf von Teilflächen des Flurstücks 
127 jedoch abgelehnt, da das Flurstück 
für den Neubau einer Kita vorgehalten 
werden soll. Die künftige Nutzung dieses 
Flurstücks ist Gegenstand des dafür er-
forderlichen gesonderten Bebauungs-
planverfahrens AP 21. Der Bebauungs-
plan AP 22 ist hiervon nicht betroffen. 
 


Da im AP19 ebenfalls noch eine Vorrats-
fläche für eine Kita eingeplant ist, müsste 
man an dieser Stelle hier nicht mehr 
zwingend daran festhalten. 
 


Ob eine Kitafläche im laufenden Bebau-
ungsplan „Feldstraße“ AP 23 festgesetzt 
wird und ob dadurch die Vorhaltefläche 
für eine Kita auf dem Grundstück 127 
entbehrlich ist, muss in den dafür laufen-
den gesonderten Bebauungsplanverfah-
ren geklärt werden. Der Bebauungsplan 
AP 22 ist hiervon nicht betroffen.  
 


Mit der dann entstehenden Gesamtmaß-
nahme würde dann auch die Summe der 
Vorteile der Öffentlichkeit erheblich 
wachsen und ihre jetzige Begründung 
würde deutlicher an Gewicht gewinnen. 
Die Vorteile liegen hier auf der Hand, der 
lästige Verkehr von Parkplatzsuchenden 
Besuchern der Friedenskirche würde sich 
an normalen Kirchentagen fast gegen 
Null bewegen, und der Weg entlang der 
Schölke würde dann schon über 3 Flur-
stücke geführt werden können. Ich bin 
mir ziemlich sicher das auch die Besitzer 
der Flurstücke 128/39 sowie 129/1 und 
129/3 nicht unglücklich über eine Verklei-
nerung ihrer Grundstücke im hinteren 
Bereich wären. Auch da würden sich 
Aussichten auf eine Komplettierung des 
Weges entlang der Schölke ergeben. 
 


Diese Anregungen beziehen sich auf wei-
tere Planungen in diesem Bereich. Hier-
für wurde bereits am 16. April 2013 der 
Aufstellungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan „Kälberwiese-Süd“, AP 21 ge-
fasst. Der Bebauungsplan AP 22 ist hier-
von nicht betroffen. 


Ich möchte sie an dieser Stelle bitten 
meinen Vorschlag den ich auch gerne 


Die Vorschläge für das Flurstück 127 be-
treffen den Bebauungsplan „Kälberwiese-







- 8 - 
 


noch einmal wenn gewünscht zeichne-
risch niederlegen kann, zu überdenken, 
und mir auch diesbezüglich eine Antwort 
zu übersenden. 
 


Süd“, AP 21 und werden in dem dazuge-
hörigen Verfahren geprüft. Der Bebau-
ungsplan AP 22 ist hiervon nicht betrof-
fen.  


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Der Bebauungsplan AP 22 wird nicht ge-
ändert. 
 


 








Anlage 4 
 
 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Stellplatzanlage Friedenskirche AP 22 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
A Städtebau 
gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur 
solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung 
sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
verpflichtet. 
 
 
I Grünordnung 
 
1. Die festgesetzten Flächen für Anpflanzungen 


sind wie folgt zu begrünen: 


je 100 m² dieser Fläche sind drei mindestens 
mittelkronige Bäume sowie mindestens vier 
Blütensträucher zu pflanzen. Die übrigen Flä-
chen sind vollflächig mit Bodendeckern zu be-
pflanzen 
 


2. Für die zu pflanzenden Gehölze gelten folgen-
de Mindestpflanzqualitäten: - Laubbäume: 
Hochstämme, 18–20 cm Stammumfang in 1 m 
Höhe. 
 


3. Pro zu pflanzendem Einzelbaum ist eine min-
destens 9 m² große offene Vegetationsfläche 
in einer Breite von mindestens 2 m vorzuse-
hen. 
 


4. Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-
recht auszuführen, dauerhaft zu erhalten und 
bei Abgang spätestens in der folgenden 
Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. 
 


5. Die gemäß den zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen zur Begrünung vorzusehenden 
Grundstücksflächen müssen bis zur Inge-
brauchnahme der baulichen Anlagen ausge-
baut sein. Sie sind spätestens in der nächst-
folgenden Pflanzperiode gemäß den Festset-
zungen abschließend zu begrünen. 
 


 
B Örtliche Bauvorschrift 
gemäß §§ 80, 84 NBauO in Verbindung mit § 9 
Abs. 4 BauGB 
 
I Geltungsbereich 
 


Die Gestaltungsfestsetzungen gelten für den 
gesamten Geltungsbereich des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes „Stellplatzanlage 
Friedenskirche“, AP 22. 
 


 


II Werbeanlagen 
 


Im gesamten Geltungsbereich sind Werbean-
lagen unzulässig. 
 


 
III Einfriedungen 
 


Im gesamten Geltungsbereich sind Einfrie-
dungen unzulässig. 
 
 


IV Ordnungswidrigkeiten 
 


Ordnungswidrig handelt, wer eine Baumaß-
nahme durchführt oder durchführen lässt, die 
der örtlichen Bauvorschrift widerspricht. 


 
 
C Hinweise 
 
1. Im Geltungsbereich gab es Bombardierungen 


im 2. Weltkrieg. Aus Sicherheitsgründen sind 
vor dem Beginn von Erdarbeiten Gefahrener-
forschungsmaßnahmen auf Kampfmittel 
durchzuführen (Flächensondierung). 
 


Vorhabenbezogener Bebauungsplan “Stellplatzanlage Friedenskirche“, AP 22     Textliche Festsetzungen, Stand: 07.01.2015 
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/1993  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 
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 Anlage 2 a 
 
 
 
 
 


Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Stellplatzanlage Friedenskirche AP 22 
Vorhabenplan/ Beschreibung des Vorhabens 
 
 
 
Die Friedenskirche plant den Ausbau des ursprünglich als Lagerplatz einer Bauun-
ternehmung für Straßen- und Tiefbau genutzte und heute mit Garagen bebaute Flur-
stück 126, Flur 1, Gemarkung Altpetritor zu einer Stellplatzanlage mit ca. 33 Stell-
plätzen. Die Fläche befindet sich im Eigentum der Friedenskirche und wird seit eini-
ger Zeit provisorisch entsprechend genutzt. 
 
Die älteren abgängigen Garagenanalagen, die noch aus der Zeit des vorherigen Ei-
gentümers stammen, werden abgebrochen. 
 
Das Grundstück erhält eine Ein- und Ausfahrt von der Straße Kälberwiese. 
 
Zur gestalterischen Einfassung zur Straße Kälberwiese, zur Schölke und zum west-
lich angrenzenden Grundstück  sowie zur Gliederung der Anlage erfolgt eine Begrü-
nung mit Laubbäumen und bodendeckenden Sträuchern. Auf eine zusätzliche Ein-
friedung wird verzichtet. 
 
 
 


Vorhabenbezogener Bebauungsplan  Vorhabenbeschreibung, Stand: 07.01.2015 
„Stellplatzanlage Friedenskirche“, AP 22  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 
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